
WOHNEN IN ST. MARTIN
BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

BAB





- 1 -

INDEX B | Kaufvertragsgrundlage (Stand vom 01.10.2020)
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9500 Villach, St. Martiner Staße 6
KG 75441 St. Martin, Parzelle Nr. 1407 EZ 113

Die FM Bauträger-Gesellschaft m.b.H. ist grundbücherliche Eigentümerin am 
Projektstandort und Bauträgerin im Sinne des § 2 Abs. 2 BTVG und wird hier ein 
Wohnbauprojekt bestehend aus 3 Häusern (A, B und C) mit insgesamt 36 Woh-
nungen und 18 Abstellplätzen im Freien sowie einer Tiefgarage mit 35 PKW-Ab-
stellplätzen und 2 Motorrad-Abstellplätzen errichten.

PROJEKTSTANDORT:

PROJEKTBETREIBER:

FM Bauträger-Gesellschaft m.b.H. 
5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 89
Telefon +43 662 833 379
office@fm-bautraeger.at
www.fm-bautraeger.at

Trecolore Architects
Architekturbüro Dorn Ziviltechniker GmbH 
9520 Annenheim, Am Hang 2
Telefon +43 4248 29799-0
www.trecolore.at

BAUTRÄGER:

PLANUNG:

BAU-UND AUSSTATTUNGS-
BESCHREIBUNG

Exklusives Stadtrefugium in Villach - St. Martin





- 3 -

1.1 Die Wohnanlage St.Martin / Villach wurde von den Trecolore Architects mit hohen Ansprüchen an Gestal-
tung und Funktionalität konzipiert und geplant. Die Wohnanlage liegt auf einem Grundstück in ruhiger 
Wohnlage am Rande der Stadt Villach. Sie ist in drei Hauptbaukörper aufgeteilt, die im Untergeschoss 
über den Tiefgaragentrakt verbunden sind. Die fußläufige Erschließung der Wohngebäude erfolgt 
über einen, zwischen den Baukörpern zentral eingebetteten, innenhofartigen Vorplatz. Dort befinden 
sich Allgemeinflächen wie u.a. öffentliche Grünbereiche, Fahrradstellplätze und der Kinderspielplatz. 
 
In unmittelbarer Nähe zur öffentlichen Straße gelangt man über eine Rampe in die Tiefgarage. Die dort 
befindlichen Stellplätze sind den jeweiligen Wohneinheiten zugeordnet. Die direkte Anbindung an die 
Wohngebäude erfolgt über drei separate Zugänge in die Untergeschosszonen der drei Wohnhäuser. 
In diesen Bereichen befinden sich großzügige Fahrradabstellräume und die den jeweiligen Wohnein-
heiten zugeordneten Lagerräume, sowie die Technikräume und die Räume für die Hausbetreuung. 
 
Die drei Hauptbaukörper bestehen jeweils aus zwei oberirdischen Regelgeschossen und je einem 
Penthousegeschoss. Über die zentral in den jeweiligen Häusern befindlichen Stiegenhäuser ge-
langt man zu den Wohnungen. Die barrierefreie Erschließung ist durch Aufzugsanlagen gegeben. 
 
Das Grundkonzept der Wohnungen ist durch großzügige Wohn-, Ess- und Kochbereiche, praktikable  
Schlafzimmer und funktionale Nebenräumlichkeiten geprägt. Alle Wohnungen sind gemäß den An-
forderungen der barrierefreien Anpassbarkeit geplant. Den Wohnungen im Erd- und Gartengeschoss 
sind nach Möglichkeit Gartenflächen zugeteilt. Die Wohnungen des 1. Obergeschosses verfügen über 
Balkone. Den Penthousewohnungen sind großzügige Terrassen angeschlossen.

  
1.2. Die Aufschließung der Liegenschaft erfolgt über die Tiroler Straße und in weiterer Folge über die St.-

Martiner-Straße.

1.3. GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN

Fahrrad Abstellplätze: Über die Rampe und das Stiegenhaus zugänglicher Fahrradabstellraum. 
In jedem dieser Räume befindet sich ein Werkzeugschrank zur Erledigung 
von Kleinreparaturen an den Fahrrädern, sowie wohnungszugehörige 
Schließfächer zur Unterbringung von Fahrradutensilien. Zusätzlich befin-
det sich im Zugangsbereich im Erdgeschoss eine Möglichkeit zur Abstel-
lung von Fahrrädern im Freien.

Spielplatz: Errichtung im westlichen Bereich der Liegenschaft. Ausstattung mit Sitz-
bank, Schaukel, Rutsche und Sandkiste.

1. BESCHREIBUNG DES PROJEKTES
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Müll:  Im Vorplatzbereich befindet sich der Abstellplatz der Mülltonnen. Die Situie-
rung ist im Lageplan ersichtlich.

Untergeschoss: Hier befinden sich die Technikzentrale und ein Wasch-und Trockenraum. Das 
Ausgussbecken sowie die Anschlüsse für Waschmaschine und Wäschetrock-
ner werden vorgesehen, die Geräte werden jedoch nicht ausgestattet. Dar-
über hinaus ist für jede Wohnung ein Abstellraum (Lager- bzw. Kellerabteil) 
vorgesehen.

  
Heizungsanlage:  Der Anschluss an die Nahwärme der KELAG Wärme sorgt für die Speisung 

der  Wärmeübergabestationen in den Wohnungen. Diese Kombination bringt 
zusätzlich zum ökonomischen Aspekt auch den Vorteil der hohen Betriebs-
sicherheit gepaart mit geringen Wartungsaufwendungen.

 In allen Wohnräumen (nicht in den Abstellräumen) kommt eine Warmwas-
ser-Teilfächen-Fußbodenheizung zur Ausführung. Jede Wohnung erhält eine 
Wärmeübergabestation als Energiezentrale über welche Heizenergie und 
Warmwasser zur Verfügung gestellt wird. Mit diesem System ist ein höchst-
möglicher hygienischer Standard gewährleistet und jegliche Bildung von Le-
gionellen ausgeschlossen.

Schließanlage:  Es wird eine Sicherheitsschließanlage für das gesamte Gebäude eingebaut. 
Mit diesem Ein-Schlüssel-System können mit dem Wohnungsschlüssel so-
wohl Hauseingang, Wohnungseingang, Briefkasten, Fahrrad-Schließfach und 
der Abstellraum im Tiefgeschoss gesperrt werden.

TV-Empfang:  Es wird eine gemeinschaftlich genutzte und beheizte Satellitenanlage für den 
Fernseh- und Rundfunkempfang installiert. Für den Empfang der Programme 
sind geeignete Receiver erforderlich, die vom Wohnungseigentümer ange-
schafft werden müssen.

 Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines Anschlusses an das kosten-
pflichtige Kabelnetz der Magenta (Versorgungsvertrag samt Kostenübernah-
me direkt durch den Käufer / Nutzer).

1.4. Die Planmaße sind Rohbaumaße, für eventuelle Einbauten sind Naturmaße zu nehmen. Einrichtungsvor-
schläge in den Grundrissen sind Empfehlungen der Verkäuferin und somit nicht Bestandteil der Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung.
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2.1. BETON/STAHLBETON
 Bodenplatte und Außenwände des Tiefgeschosses aus Stahlbeton in schalreiner Ausführung. Ge-

schossdecken und Kragplatten als Stahlbetondecken. Hauptstiegen als Stahlbetonstiegen. Außen-
wände aus Stahlbeton bzw. Holzspansteinen. Sämtliche Dimensionierungen und Ausführungen erfol-
gen nach statischem Erfordernis.

2.2. WOHNUNGSTRENN- UND STIEGENHAUSWÄNDE
 Ausführung unter Verwendung schalldämmender Materialien gemäß den gültigen Vorschriften und 

den Ö-Normen.
 
2.3. INNENWÄNDE
 Die nichttragenden Zwischenwände werden aus beidseitig verputzten Zwischenwandsteinen herge-

stellt. Zur Gewährleistung der Flexibilität werden die Trennwände zwischen den Bädern und den WCs 
mittels Ständerwänden in Trockenbauweise hergestellt. Die Ausbildung der Installationsschächte er-
folgt nach den Vorgaben des Bauphysikers.

2.4. DECKEN
 Stahlbetondecken mit verputzter bzw. gespachtelter Untersicht.

2.5. FASSADE
 Das gesamte Gebäude erhält eine hochwärmedämmende Hülle. Der Deckputz wird nach den archi-

tektonischen Vorgaben und den Teilungen der Ansichten aufgebracht.

2.6. INNENPUTZ/SPACHTELUNG
 Unter Berücksichtigung der Materialität der Bauelemente kommt Kalk/Gips-Putz bzw. Gips-Spach-

telung zur Ausführung. Entsprechend den technischen Anforderungen gelangen auch Kalk/Zement- 
bzw. Zementputze zur Anwendung.

2.7. OBERSTE GESCHOSSDECKE
 Der obere Gebäudeabschluss erfolgt mittels Stahlbetondecke, die Wärmedämmung entspricht den 

Anforderungen des Energieausweises und den Ö-Normen. Die Dachkonstruktion besteht aus zeitge-
mäßen, mehrlagig verschweißten Bitumendachbahnen mit Kiesabdeckung oder Extensivbegrünung. 

2.8. FUSSBODENKONSTRUKTION
 Die Geschossdecken werden mit Ausgleichsschüttung, Trittschalldämmung und schwimmendem Ze-

mentestrich ausgeführt. 

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG DES BAUWERKES
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2.9. AUSSENANLAGEN
 Der Zufahrtsbereich und die Vorfahrt werden asphaltiert. Die PKW-Abstellplätze werden mit Beton-

steinpflaster belegt. Die den Wohnungen zugeordneten Grünflächen werden durch Aufbringung von 
Mutterboden begrünt. Zur optischen Unterteilung der zugeordneten Grünflächen wird eine Teilbe-
pflanzung ausgeführt. Weitere in den Plänen dargestellte Bepflanzungen stellen lediglich einen Vor-
schlag des Architekten dar und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

 

2.10. VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
 Stromversorgung: Anschluss an das bestehende Netz der Kelag.
 Wasserversorgung: Anschluss an das Trinkwassernetz des örtlichen Versorgers.
 Telefon / Internet: Anschluss in jeder Wohnung mit höchstmöglicher Übertragungsgeschwindigkeit.
 Kanalisation: Sämtliche anfallenden Fäkalwässer werden über die bestehende Ortskanalisation ab-

geleitet. Die anfallenden Oberflächenwässer werden auf der Liegenschaft zur Versickerung gebracht. 
Die Ausführung erfolgt entsprechend den Vorschreibungen der Behörde. 

2.11. WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ
 Die Ausführung der Wärme- und Schalldämmung der einzelnen Bauteile erfolgt gemäß den Vorga-

ben der Kärntner Bauordnung sowie gemäß den Anforderungen der Ö-Norm B 8110 (Wärmeschutz im 
Hochbau) und der Ö-Norm B 8115 (Schallschutz und Raumakustik im Hochbau).
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3.1. BÖDEN

Wohn- und Schlafräume, Vorraum, 
Abstellraum (innerhalb der Wohnung):  Hochwertiges, für die Fußboden-Teilflächenheizung ge-

eignetes Parkett in Eiche gemäß Bemusterung, vollflächig 
verklebt und matt versiegelt, Abstellräume mit Waschma-
schinenaufstellung erhalten eine Bodenverfliesung

Bad, WC: Qualitätsfliesen 60 x 60 cm gemäß Bemusterung
Balkone Obergeschosse: Feinsteinzeug
Terrassen Erdgeschoss: Feinsteinzeug
Stiegenhaus UG bis DG: Feinsteinzeug

3.2. WANDBELÄGE

Bad:  Qualitätsfliesen 60 x 60 cm gemäß Bemusterung, Verflie-
sung teilweise bis auf Höhe der Türzarge

WC:  Qualitätsfliesen 60 x 60 cm gemäß Bemusterung, Verflie-
sung Rückseite WC bis auf Höhe 1,20 m, restlicher Bereich 
Sockelleisten

Wände:  Sämtliche Wand- und Deckenflächen werden weiß mit 
wasserverdünnbarer Dispersionsfarbe gestrichen

3.3. FENSTER UND FENSTERTÜREN
 

Qualitäts-Kunststofffenster bzw. Fenstertüren mit Aluminium-Deckschale außen. Farbe außen ent-
sprechend des Farbkonzepts des Architekten bzw. den Vorgaben der Behörde. Die Verglasung erfolgt 
mittels hochwertiger 3-facher Wärmeschutzverglasung.

 Soweit es technisch möglich ist, kommt pro Raum ein Flügel mit Dreh-/Kippbeschlag zur Ausführung. 
Ebenfalls nach technischer Möglichkeit werden die Terrassen- und Balkonzugänge vom Wohnraum 
als Hebe-Schiebetüren ausgeführt. Systembeschlag des Herstellers. Die Oliven werden in Aluminium 
ausgeführt.

3. AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG
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3.4. TÜREN

Hauseingangstüre:  Aluminium-Haustürkonstruktion, Gummidichtung im 
Türfalz, wärmegedämmte Ausführung lt. Ö-Norm. Tür-
drücker/Stange bzw. Knauf aus Edelstahl. Farbe außen 
entsprechend des Farbkonzepts des Architekten bzw. der 
Behörde.

Wohnungseingangstüren:  Türblätter und Türrahmen aus Holzmaterial, weiß be-
schichtet, dreiseitig umlaufende doppelte Dichtungs-
ebenen, unten mit Anschlag. Türspion, Beschläge in Edel-
stahl.  Gesamtes Element entsprechend den Wärme- und 
Schallschutzanforderungen. Durchgangslichte 90/220cm.

Innentüren:  Gefälzte Türblätter samt Umfassungszargen aus Holz-
material, weiß beschichtet, dreiseitig umlaufende Dich-
tungsnut, Bänder und Drücker in Edelstahl. Durchgangs-
lichte 80/210cm.

Türen im Untergeschoss:  Schleusentüren aus Stahl, lackiert, wo erforderlich gem. 
Brandschutzanforderung selbstschließend. Abstellraum-
türen im Untergeschoss zum System der Kellerabteil-
trennwände passend. Durchgangslichte 80/200cm.

3.5. SANITÄREINRICHTUNGEN
 

Sämtliche Sanitärgegenstände werden in weißem Sanitärporzellan ausgeführt und sind in den Plä-
nen dargestellt.

Küche:  Anschluss für Spülbecken und Geschirrspüler.

Bad: Barrierearme Dusche mit Brausebatterie Aufputz samt 
Brauseschlauch und Handbrause. Sichtteile Chrom, 
Spritzschutzwand samt Drehtür aus Glas. Waschtisch 
weiß mit Einhand-Waschtischmischer Chrom. Je nach 
Wohnungstyp sind Anschlüsse für Waschmaschine und 
Trockner im Bad oder im Abstellraum vorgesehen.
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WC: Unterputzspülkasten mit Hänge-WC, Tiefspüler weiß. 
Handwaschbecken weiß mit Einhand-Waschtischmischer 
Chrom.

Außenbereich: Ein frostsicherer Kaltwasserauslaufhahn an der Außen-
wand beim jeweiligen Terrassen- bzw. Balkonbereich der 
Wohnungen.

Sonstiges: Zusätzliche in den Plänen dargestellten Einrichtungs-
gegenstände, welche in der Ausstattungsbeschreibung 
nicht angeführt sind, dienen lediglich dem besseren Ver-
ständnis der Raumgeometrie und sind im Lieferunfang 
nicht enthalten!

3.6. ELEKTRO INSTALLATIONEN
 

Die Elektroinstallation erfolgt nach Detailplänen des/der FachplanerIn. Verteilerkasten mit Zähler-
plätzen, Wohnungsverteiler, Sicherungsautomaten für alle Stromkreise, FI-Schutzschaltung. Funda-
menterdung mit Anschlussfahnen für Potentialausgleich. Grundsätzlich erfolgt die Ausführung ent-
sprechend den gültigen ÖVE-Vorschriften. In sämtlichen Wohngeschossen erfolgt die Installation 
unter Putz, lediglich im Untergeschoss/Allgemeinbereich wird die Installation zum Teil auf Putz in 
Feuchtraumausführung hergestellt. 

Gegensprechanlage:  Gegensprechanlage im Bereich der Wohnungseingangs-
türen. Schalter und Steckdosen werden in der Farbe weiß 
ausgeführt.

Abstellraum im Untergeschoss: Grundsätzlich erfolgt die Zählung des Stromverbrauches 
dieses Bereichs gemeinsam mit der zugehörigen Woh-
nungseinheit. 

 1 Deckenauslass samt Leuchtkörper und Leuchtmittel
 1 Schalter
 1 Steckdose

Wohnungseingang: 1 Taster für die Klingel

Vorraum: 1 bzw. 2 Deckenauslässe
 2 Schalter (Wechselschalter/Taster nach Erfordernis)
 Sprechstelle
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Wohnen / Essen: 4 Schalter (teilweise Wechselschalter)
 5 Steckdosen
 1 Fernseh- und Rundfunksteckdose
 1 Anschlussdose Kabel-TV-Netz Magenta
 1 Telefonauslass (Verkabelung)
 2 Deckenauslässe
 1 Rauchmelder (batteriebetrieben)

Kochen: 1 Deckenauslass
 1 Wandauslass samt zugehörigem Schalter
 3 Arbeitssteckdosen
 1 Steckdose für Geschirrspüler
 1 Steckdose für Kühlschrank
 1 Steckdose für Dunstabzug
 1 Elektroherd-Auslass (400 V)
 1 Steckdose für Mikrowelle

Schlafraum: 1 Deckenauslass
 2 Schalter (Wechselschalter)
 4 Steckdosen
 1 Fernseh- und Rundfunksteckdose
 1 Telefonauslass (Verkabelung)

Bad: 1 Deckauslass
 1 Wandauslass
 2 Schalter
 2 Steckdosen
 1 Anschlusslüfter
 1 Steckdose für Waschmaschine
 1 Steckdose für Trockner

WC: 1 Deckenauslass
 1 Schalter
 1 Anschlusslüfter

Abstellraum: 1 Deckenauslass
 1 Schalter
 1 Steckdose
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Balkon: 1 Außenlampe entsprechend des architektonischen Kon-
zeptes (bei Eckbalkonen jeweils 2 Stk.)

 1 Schalter im Wohnraum (bei Eckbalkonen jeweils 2 Stk.)
 1 Steckdose

3.7. HEIZUNG UND WARMWASSERAUFBEREITUNG

Warmwasseraufbereitung:  Die Aufbereitung des Warmwassers erfolgt über Wärme-
übergabestationen direkt in den einzelnen Wohnungen. 
Energieeffizient und hygienisch, da kein Wasser in Spei-
chern vorgehalten wird. 

Heizung: Die Versorgung des Hauses mit Wärme erfolgt über das 
Nahwärmenetz der KELAG Wärme. In den jeweiligen Woh-
nungseinheiten befindet sich eine Wärmeübergabesta-
tion, welche die Teilflächen-Fußbodenheizung mit Warm-
wasser versorgt. Die Wärme steht dauernd zur Verfügung, 
somit ist die Beheizung (z. B. des Bades) ganzjährig mög-
lich.

 Die Dimensionierung und Auslegung der gesamten Hei-
zungsanlage erfolgt entsprechend der Wärmebedarfs-
rechnung und den einschlägigen Vorschriften. Der Ver-
brauch wird mittels Wärmemengenzählers je Wohnung 
gesondert erfasst. In sämtlichen Wohnräumen (nicht im 
Abstellraum) kommt eine moderne Niedertemperatur-
Teilflächen-Bodenheizung mit einer individuellen Tempe-
raturregelung (Thermostat) je Wohnraum zur Ausführung.

Wasserzählung: Je Wohnung wird ein eigener Wasserzähler samt Absperr-
möglichkeit eingebaut. Somit ist eine individuelle Was-
serabrechnung möglich.

3.8. KOMFORT WOHNRAUMLÜFTUNG
 Über automatisch gesteuerte Lüftungsgeräte wird die verbrauchte, feuchte Raumluft aus der Woh-

nung abgesaugt und Frischluft über Nachströmelemente in der Außenwand bedarfsgerecht zuge-
führt. Durch die Wohnraumlüftung wird neben einer geregelten Frischluftzufuhr auch ein angeneh-
mes Wohnklima erzielt. 
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3.9. SCHLOSSERARBEITEN
Absturzsicherung:  Die Absturzsicherungen werden entsprechend der bau-

behördlichen Vorgaben hergestellt. Die Ausgestaltung 
erfolgt gemäß des architektonischen Konzepts bzw. den 
Vorgaben der Behörde. Geringfügige Änderungen gegen-
über der vorliegenden Darstellung sind möglich und zu-
lässig.

3.10. AUFZUGSANLAGEN
 Personenaufzüge für 8 Personen. Markenprodukt mit Haltestellen auf allen Ebenen. Ausführung für 

die Benützung mit Rollstühlen geeignet. Schachttüren lackiert, digitale Stockwerksanzeige.

3.11. SONNENSCHUTZ
 Elektrisch betriebene Raffstores mit Funkfernbedienung bei allen Fenstern und Terrassentüren der 

Wohnung. 

3.12. KÜCHEN
 Die in den Plänen dargestellten Küchen stellen einen Möblierungsvorschlag des Architekten dar und 

sind nicht Gegenstand der Ausführung bzw. des Kaufvertrages.  

3.13. EIGENGÄRTEN
 Beim Aufstellen von Pools in den Eigengärten ist eine Verankerung im Erdreich einerseits über der 

darunterliegenden Tiefgarage und andererseits in den nordseitigen Gärten wegen der darunterlie-
genden Hangsicherung untersagt.  Alle mit dem Betrieb und der Instandhaltung von Pools verbunden 
Kosten (Wasser, etc.) hat selbstverständlich der jeweilige Eigentümer zu tragen.  

3.14. PENTHOUSE-WOHNUNGEN
 In allen Penthouse-Wohnungen ist der Einbau von Klimageräten mit den notwendigen Zuleitungen für 

die Splitgeräte über Dach baubewilligt und auch vorbereitet. Die Ausstattung kann gesondert gegen 
Aufzahlung erfolgen. Der Platz zum Aufstellen eines Whirlpools auf der Dachterrasse ist bei allen 
Penthouse-Wohnungen in den Einreichplänen eingezeichnet und baubewilligt. Alle mit dem Betrieb 
und der Instandhaltung von Klimaanlagen und Whirlpools verbundenen Kosten hat selbstverständ-
lich der jeweilige Eigentümer zu tragen.

3.15. SICHT- UND WINDSCHUTZVORRICHTUNGEN
 Bei der Anbringung von Sicht- und Windschutzvorrichtungen auf Terrassen, Balkonen und in Eigengär-

ten dürfen keine Allgemeinteile in Anspruch genommen werden (bohren, düblen, etc.). Die RAL-Farbe 
des Materials muss dem Fassadenkonzept des Architekten (abgestimmt mit der Baubehörde) genau 
entsprechen.
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3.16. ALLGEMEINES
 Änderungen der Ausstattungsbeschreibung sind dann zulässig, wenn sie dem Erwerber zumutbar, weil 

geringfügig sind und sachlich gerechtfertigt sind oder von der Behörde vorgeschrieben werden bzw. 
technisch und wirtschaftlich neueren Kenntnissen entstammen. 

 Die Verwendung anderer Materialien und Geräte, aus welchen Gründen auch immer (z.B. Änderungen 
im Lieferprogramm der Hersteller bzw. der Ausbaugewerke) bleibt vorbehalten. Eine Reduzierung der 
Ausführungsqualität wird jedoch hierbei ausgeschlossen.

 Die in den Plänen dargestellte Möblierung ist, soweit sie über den in der Bau- und Ausstattungsbe-
schreibung dargestellten Leistungsumfang hinausgeht, als Vorschlag anzusehen und ist im Lieferum-
fang nicht enthalten.

 Abstellräume im Untergeschoss sind zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände nicht ge-
eignet. 

 
 Rissbildungen in Bauteilen, die aufgrund physikalischer Eigenschaften der verschiedenen Baustoffe 

entstehen können, sind keine Mängel im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

 Holz- und Metallanstriche sowie dauerelastische Verfugungen sind regelmäßig zu warten bzw. ge-
gebenenfalls zu erneuern. Holzoberflächen unterliegen einem natürlichen Verwitterungsprozess, es 
kann zu Farbänderungen, Rissbildungen usw. kommen, welche nicht dem Gewährleistungsrecht un-
terliegen. 

Änderungen / Sonderwünsche vor Übergabe der Wohnung sind mit Zustimmung des Bauträgers zulässig. 
Die Abwicklung kann aus Gründen der Baukoordination nur mit den am Bau beschäftigten Professionisten 
erfolgen; die Beauftragung und Abwicklung erfolgt direkt mit ihnen. Die fristgerechte Errichtung der Gesamt-
anlage darf dadurch weder behindert noch verzögert werden. Weiters dürfen Änderungen nicht den be-
hördlichen und technischen Auflagen, architektonischen Belangen oder schutzwürdigen Interessen anderer 
Käufer widersprechen.

Die Bau- und Ausstattungsbeschreibung bildet einen integrierenden Bestandteil des Kaufvertrages. Auf-
grund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Abweichungen zwischen den Darstellungen 
des Prospektes und den Originalprodukten der Hersteller auftreten. Daher ist es erforderlich, stets die Ori-
ginalmuster der jeweiligen Hersteller zu begutachten. Sämtliche Marken und Warenzeichen sind Eigentum 
und Recht der jeweiligen Hersteller. Abbildungen und Ausführungen dienen ausschließlich Verkaufs- und 
Informationszwecken.

4. SONDERWÜNSCHE / BAULICHE VERÄNDERUNGEN
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BEGLAUBIGUNGEN:

IMPRESSUM

Dr. Gerald Kopp
Kopp-Wittek Rechtsanwälte GmbH
5020 Salzburg, Moosstraße 58 c
Telefon +43 662 825 710 0
ra-kanzlei@koppwittek.at

Notariat Mag. Gerald Rauchenwald
9500 Villach, 10.-Oktober-Straße 18
Telefon +43 4242 24836-0
office@notarrauchenwald.at

Für den Inhalt verantwortlich: FM Bauträger-Gesellschaft m.b.H. 
5020 Salzburg, Nonntaler Hauptstraße 89
Die Informationen unterliegen einem laufenden Planungsprozess, der Änderungen nicht aus-
schließt. Fehler und Irrtümer vorbehalten. Layout und Gestaltung: Trecolore Marketing Services
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